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§ 2 II Nr. 2 TDDDG:

 

"Im Sinne dieses Gesetzes ist oder sind

 

„Bestandsdaten“ im Sinne des Teils 3 dieses Gesetzes die personenbezogenen Daten, deren
Verarbeitung zum Zweck der Begründung, inhaltlichen Ausgestaltung oder Änderung eines
Vertragsverhältnisses zwischen dem Anbieter von digitalen Diensten und dem Nutzer über die Nutzung
von digitalen Diensten erforderlich ist,"


